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Bebauungsplan "Chemnitzer Straße" (Neufassung und Erweiterung) Teil West, 
Änderung Grubenhof 
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
 
Antrag: 
 
Der Ausschuss empfiehlt und der Stadtrat beschließt die Aufstellung des Bebauungsplans 
„Chemnitzer Straße“ (Neufassung und Erweiterung) Teil West, Änderung Grubenhof. 
 
 
Begründung: 
 
In dem (seit 16.10.1997) rechtswirksamen Bebauungsplan ist an der Straße “Grubenhof“ ein 
Mischgebiet (MI) festgesetzt, in dem Einzelhandelsbetriebe generell ausgeschlossen sind. 
Die zulässige Grundflächenzahl (GFZ) ist mit 0,4 festgesetzt. In einem MI kann eine GRZ 
von höchstens 0,6 festgesetzt werden. Von dieser Möglichkeit soll für eine höhere 
Ausnutzbarkeit der Grundstücke Gebrauch gemacht werden. 
Außerdem soll die Textfestsetzung Ziff. 2.5.2. Satz 1 des Bebauungsplans für dieses 
Mischgebiet nicht gelten, weil der Abstand von mindestens 5 m zu den seitlichen und 
rückwärtigen Grundstücksgrenzen primär für die Gewerbe- und Sondergebiete wegen der 
großen Hallenlängen festgesetzt wurde. 
Durch diese Änderung des Bebauungsplans soll erleichtert werden, die erschlossenen 
Baugrundstücke in diesem Mischgebiet einer Bebauung zuzuführen. 
Der räumliche Geltungsbereich dieser Änderung umfasst eine Fläche von  3,11 ha 
 
 
Neustadt an der Weinstraße, 28.05.2009 
 
 
 
 
 
Oberbürgermeister 
 


